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Abteilung

Name / Vorname:		
Adresse:		
und
Name / Vorname:		
Adresse:		
bestätigen, dass 

[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|	es sich bei der Trennung um einen separaten Wohnsitz handelt
(d.h. Doppelwohnsitz, keine Trennung, gemeinsame Steuerveranlagung)
[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|	es sich um eine freiwillige Trennung handelt
	(d.h. tatsächliche Aufhebung des gemeinsamen Haushalts, getrennte Steuerveranlagung)
[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|	es sich um eine gerichtliche Trennung handelt (Gerichtsurkunde beilegen)
	(d.h. Trennung gerichtlich festgelegt)

Trennungsdatum:		



Trennung:
Leben die Ehegatten am Stichtag 31.12. bzw. am Ende der Steuerpflicht in tatsächlich (freiwillig) oder rechtlich (gerichtlich) getrennter Ehe, so werden sie separat veranlagt und es gibt keine Faktorenaddition mehr. (Steuergesetz Bern vom 01.01.2001, Art. 68, Abs. 2)

In folgenden Fällen liegt eine tatsächliche Trennung vor:
· Die Eheleute haben die eheliche Gemeinschaft aufgegeben, d.h. sie leben getrennt bzw. haben den gemeinsamen Haushalt tatsächlich aufgehoben. Die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts wird oft im Rahmen einer Eheschutzmassnahme (Art. 175/176 ZGB) in einer gerichtlich genehmigten Trennungsvereinbarung festgehalten oder durch das Gericht nach Einleitung des Scheidungsverfahrens (Art. 275 ZPO) angeordnet. Die Eheleute können die eheliche Gemeinschaft aber auch formlos und einvernehmlich aufheben.
· Die Eheleute verfügen über getrennte Wohnstätten beziehungsweise über eigene Wohnsitze.
· Zwischen den Eheleuten besteht keine Gemeinschaftlichkeit der Mittel für Wohnung und Unterhalt mehr, ausgenommen die ziffernmässig bestimmten Beiträge des einen an den Unterhalt des anderen bzw. der mit ihm lebenden Kinder
· Die Trennung ist von Dauer (mind. 1 Jahr).


Gemeinsame, minderjährige Kinder werden zukünftig beim untenstehenden Elternteil leben: 

|_|   Mutter			     |_|   Vater

Das Sorgerecht ist wie folgt geregelt:  

|_|   gemeinsames Sorgerecht     |_|   alleiniges Sorgerecht Mutter     |_|   alleiniges Sorgerecht Vater 

Wenn die Eltern in Trennung oder Scheidung leben, aber noch kein (vorläufiges) Urteil bezüglich Sorgerecht / Obhut vorliegt, und ein Elternteil sich mit einem Kind abmelden will, wird die Abmeldung des Kindes nur vorgenommen, wenn das andere Elternteil mit Formular und Unterschrift zustimmt. In diesem Fall werden der wegziehende Elternteil und das Kind / die Kinder abgemeldet. Fehlt die Zustimmung, wird der wegziehende Elternteil allein abgemeldet. Erst bei Vorliegen des Urteils bzw. der nachträglichen unterschriebenen Zustimmung wird die Abmeldung des Kindes rückwirkend vorgenommen. 

Wird ein allfälliger Grundbesitz in Zollikofen verkauft oder aufgeteilt?	|_|   ja 		|_|	   nein

Hiermit wird die Richtigkeit der obigen Angaben bestätigt:

Ehefrau
Ort / Datum	 	 Unterschrift 	

Ehemann
Ort / Datum	 	 Unterschrift 	
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